
 

 
 

 
 

Bekanntmachung 
 
 

über die Beteiligung der Öffentlichkeit zur 
 
 

10. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 3 „Ostesch“ 

 
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Ostbevern hat in der 
Sitzung am 26.02.2009 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
Erweiterung des Aufstellungsbeschlusses 
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 21.03.2006 beschlos-
sen, den Bebauungsplan Nr. 3 „Ostesch“ zu ändern. 
Aufgrund der inzwischen geänderten Rechtslage soll die Änderung im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13 a BauGB durchgeführt werden. 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes wird digital erarbeitet. 
 
 
Beschluss über den Entwurf und die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
 
Der Entwurf der 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Ostesch“ wird zur Kenntnis 
genommen. Auf der Grundlage dieses Entwurfes ist die Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden innerhalb angemessener Frist durchzuführen. 
 
Die Verwaltung teilt der Öffentlichkeit durch Aushang in den Bekanntmachungskästen 
und im Internet mit, dass für einen Zeitraum von 2 Wochen im Bauamt der Gemeinde 
Auskunft über Ziele, Zwecke und voraussichtliche Auswirkungen der Planung gegeben 
wird.  
 
Der interessierten Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung (Anhö-
rung) zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 13 Abs. 2 des Baugesetzbuches zur 10. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Ostesch“ liegt in der Zeit vom 
 

06.03. bis einschl. 20.03.2009 
 
während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Ostbevern, Hauptstraße 24, 
Zimmer 25, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Das Bauamt informiert dort über Hin-
tergrund und Zielsetzung sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der geplanten Än-
derung des Bebauungsplanes. 
 
 
Während dieser Zeit können zur 10. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Ostesch“ 
bei der vorgenannten Stelle Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden. 
 
 
 
Ostbevern, 27.02.2009 
 
In Vertretung 
 
 
Heinz Nünning 




